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Vorwort 
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Universität München bis zu ihrem Abschluß betreut hat. 
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ich für die Aufnahme der Arbeit in sein Verlagsprogramm, Herrn Prof. 
Dr. Dr. Franz  Jürgen  Säcker  für seine Anregungen und die Empfehlung 
der Arbeit gegenüber dem Verleger. 

Hamburg, im August 1977 
Karl-Jochen  Lewerenz 
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§ 1. Das Problem 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeit der Klärung von 
Kompetenzkonflikten zwischen Vorstand und Aufsichtsrat  der Akt ien-
gesellschaft und den Mitgliedern beider Organe im Wege der zivilpro-
zessualen Leistungsklage. Dabei w i rd sowohl hinsichtlich des Ausgangs-
punktes als auch für den entwickelten Lösungsvorschlag nicht danach 
unterschieden, ob es sich um Konfl ikte in einer mitbestimmten oder einer 
nicht der Mitbestimmung unterliegenden Aktiengesellschaft handelt. Es 
erhellt jedoch ohne weiteres, daß in der Praxis die hier untersuchte 
Frage ihre größere Relevanz bei mitbestimmten Gesellschaften besitzt. 
Denn die Wahrscheinlichkeit von Kompetenzkonflikten zwischen den 
genannten Organen und innerhalb dieser wächst in dem Maße, in dem ein 
Interessenpluralismus oder -antagonismus durch den Gesetzgeber in-
stitutionell in den Organen der Gesellschaft verankert wird. Außerdem 
besteht bei mitbestimmungsrelevanten Konfl ikten keine Möglichkeit, 
diese durch eine formelle oder informelle Einflußnahme der Kapital-
vertreter zu bereinigen. 

I n den organisationsrechtlichen  Vorschriften  des Aktiengesetzes fin-
den sich zahlreiche Bestimmungen, die zwischen dem Vorstand, dem 
Aufsichtsrat  und den Mitgliedern dieser beiden Organe Rechte und 
Pflichten begründen. 

Der Vorstand  ist gemäß § 90 Ak tG zu umfassender  Berichterstattung 
an den Aufsichtsrat  verpflichtet.  Außerdem muß der Vorstand gemäß 
§ 148 Ak tG den Jahresabschluß sowie den Geschäftsbericht erstellen und 
diesen nach erfolgter  Prüfung durch die Abschlußprüfer  gemäß § 170 
Ak tG dem Aufsichtsrat  zuleiten. Das gleiche gi l t gemäß §§ 312, 314 Ak tG 
für den Abhängigkeitsbericht einer abhängigen Gesellschaft und gemäß 
§§ 329 ff.,  337 Abs. 1 Ak tG für den Konzernabschluß sowie den Konzern-
geschäftsbericht der Obergesellschaft  bei einem von einer Aktiengesell-
schaft geleiteten Konzern. Der Aufsichtsrat  kann seinerseits gemäß 
§ 111 Abs. 2 Ak tG jederzeit an Hand der Bücher und sonstigen Unterla-
gen die Lage der Gesellschaft selbst überprüfen. 

Auch einzelne  Aufsichtsratsmitglieder  können vom Vorstand  Bericht-
erstattung an den Aufsichtsrat  verlangen, § 90 Abs. 3 Satz 2 AktG. Je-
des Aufsichtsratsmitglied kann vom Vorstand verlangen, daß ihm bin-
nen zwölf Tagen nach Bekanntmachung der Einberufung der Hauptver-
sammlung die Tagesordnung und etwaige Wahlvorschläge von Akt io-
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nären einschließlich der Namen der Aktionäre, der Begründung und 
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung mitgeteilt werden, § 125 
Abs. 3 AktG. Der Vorstand muß auf Verlangen jedem Aufsichtsrat  die 
auf der Hauptversammlung gefaßten Beschlüsse schriftlich mitteilen, 
§ 125 Abs. 4 AktG. 

Gemäß § 90 Abs. 5 Satz 1 Ak tG hat jedes einzelne  Aufsichtsratsmit-
glied  das Recht, von den Berichten des Vorstandes an den Aufsichtsrat 
Kenntnis zu nehmen. Schriftliche Berichte sind ihm gemäß § 90 Abs. 5 
Satz 2 Ak tG auf Verlangen auszuhändigen, wenn der Aufsichtsrat  nichts 
anderes beschlossen hat. Die Verpflichtung aus dieser Regelung t r i f f t 
nach allgemeiner Auffassung  den Aufsichtsratsvorsitzenden 1. Eine ent-
sprechende Regelung enthalten § 160 Abs. 3 Satz 1 und 2 Ak tG für den 
Jahresabschluß, Geschäftsbericht und Prüfungsbericht  der Abschluß-
prüfer  und den Vorschlag des Vorstandes über die Gewinnverwendung, 
§ 163 Abs. 5 Satz 8 und 9 Ak tG für Teilberichte der Abschlußprüfer, 
§ 314 Abs. 1 Satz 2 und 3 Ak tG für den Abhängigkeitsbericht samt zu-
gehörigem Prüfungsbericht  und § 337 Abs. 1 Satz 2 und 3 Ak tG für den 
Konzernabschluß, Konzerngeschäftsbericht  und entsprechenden Prü-
fungsbericht. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende  ist weiterhin gemäß § 90 Abs. 5 Satz 3 
Ak tG verpflichtet,  die Aufsichtsratsmitglieder  spätestens in der nächsten 
Aufsichtsratssitzung über Berichte zu unterrichten, die der Vorstand aus 
wichtigem Anlaß gemäß § 90 Abs. 1 Satz 2 Ak tG direkt an ihn erstattet 
hat. Gemäß § 107 Abs. 2 Satz 4 Ak tG ist allen Mitgliedern des Aufsichts-
rats auf Verlangen eine Abschrift  der Sitzungsprotokolle des Aufsichts-
rats auszuhändigen. Gleiches gi l t für die Protokolle der Ausschüsse des 
Aufsichtsrats 2. Das Aushändigungsverlangen ist an den Aufsichtsrats-
vorsitzenden zu richten, zu dessen Aufgabe die Verwahrung der Pro-
tokolle gehört3. Schließlich hat jedes Aufsichtsratsmitglied ein grund-
sätzlich unentziehbares Recht, an den Sitzungen des Aufsichtsrats und 
der Ausschüsse, denen es angehört, teilzunehmen4. 

Für einen der gesetzlichen Organisation der Aktiengesellschaft ent-
sprechenden Ablauf des Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozes-
ses ist es von grundlegender Bedeutung, durch welche Regelungsmecha-
nismen gewährleistet wird, daß die Organe bzw. Organmitglieder sich 
entsprechend diesen organisationsrechtlichen  Vorschriften  verhalten. I n 
dieser Untersuchung w i rd geklärt, ob und inwieweit dabei eine Durch-

1 Vgl. Mertens  i n Kölner Komm. § 90 Rdn. 28; Meyer-Landrut  i n Groß-
komm., 3. Auflage, § 90 Anm. 12; Hefermehl  in Geßler / Hefermehl / Eckhardt / 
Kropff ,  Ak tG, § 90 Rdn. 26. 

2 Vgl. Meyer-Landrut  i n Großkomm., 3. Auf l . § 109 Anm. 6. 
3 Vgl. Mertens  i n Kölner Komm., § 107 Rdn. 62. 
4 Vgl. Baumbach /  Hueck,  § 109 Rdn. 4. 
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setzung  im Wege einer zivilprozessualen  Leistungsklage  in Betracht 
kommt. 

Weiterhin w i rd untersucht, ob zwischen den Organen der Aktienge-
sellschaft Leistungsklagen denkbar sind, die über rein organisations-
rechtliche Pflichten hinaus echte Geschäftsführungsmaßnahmen  im Sin-
ne der Durchführung  einer unternehmerischen Entscheidung zum Ge-
genstand haben. Insoweit ist ζ. B. eine Klage des Aufsichtsrats gegen die 
Vorstandsmitglieder auf Unterlassung einer Geschäftsführungsmaßnah-
me in Betracht zu ziehen, die er gemäß § 111 Abs. 4 Satz 2 Ak tG an 
seine Zustimmung gebunden hat. Denkbar ist eine Klage gegen den 
Vorstand aber auch für den Fall, daß die Vornahme einer Geschäftsfüh-
rungsmaßnahme oder auch ihre Unterlassung einen Verstoß gegen die 
allgemeine Sorgfaltspflicht  i. S. von § 93 Abs. 1 Satz 1 Ak tG bzw. gegen 
spezielle Gebots- oder Verbotsnormen darstellen würde. 

Die Leistungsklage  der Zivilprozeßordnung dient der Durchsetzung 
subjektiver  Rechte 5. Eine Klage zwischen den Organen bzw. den Organ-
mitgliedern der Aktiengesellschaft zur Durchsetzung ihrer organisa-
tionsrechtlichen Befugnisse setzt somit grundsätzlich voraus, daß diese 
Befugnisse entweder eigene subjektive Rechte der Organe bzw. Organ-
mitglieder oder aber subjektive Rechte der Gesellschaft sind und für 
diese von den Organen oder Organmitgliedern gerichtlich geltend ge-
macht werden können. 

Das Gesetz benutzt mehrfach Formulierungen, die den Gedanken na-
helegen, es handele sich bei den organisationsrechtlichen Recht-Pflicht-
Stellungen um Rechtsverhältnisse, die dem Betroffenen  Ansprüche im 
Sinne von § 194 BGB oder allgemeiner subjektiver Rechte zuweisen. So 
heißt es in § 90 Abs. 5 AktG: „Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, 
sich von den Berichten in Kenntnis zu setzen." I n Abs. 3 formuliert  der 
Gesetzgeber: „Der Aufsichtsrat  kann vom Vorstand jederzeit Bericht 
verlangen ü b e r . . . " und „auch ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied kann 
einen Ber icht , . . . verlangen." 

Für den Fall, daß daraus auf entsprechende subjektive Rechte des 
Aufsichtsrats oder der Aufsichtsratsmitglieder  geschlossen werden sollte, 
stellt sich jedoch das folgende grundsätzliche Problem: Subjektive Rech-
te setzen nach herkömmlicher Auffassung 6 das Bestehen eines indivi-
duellen  Interesses voraus, dessen Schutz die Einräumung eines subjek-
t iven Rechts dienen soll. Ein rechtlich anerkanntes individuelles Interes-
se besitzen innerhalb der Aktiengesellschaft unzweifelhaft  die Akt io-
näre. Ein individuelles Aktionärsinteresse kann aber nicht Grundlage 
von subjektiven Rechten der Aufsichtsratsmitglieder  an ihren Kompe-

5 Vgl. Stein  /  Jonas /  Pohle,  Einl. C I . 
6 Vgl. Enneccerus  /  Nipperdey,  § 72 S. 428 ff.  m. w. Nachw. 




